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RS OGH 1992/5/25 Okt9/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1992

Norm

B-VG Art83 ff

B-VG Art91

KartG 1988 §88

KartG 1988 §89

Rechtssatz

Wie der VfGH schon wiederholt ausgesprochen hat, ist für die Einordnung eines Spruchkörpers als Gericht oder

Verwaltungsbehörde ausschließlich entscheidend, ob die Organe dieses Spruchkörpers (unabhängig und) mit den

Garantien der richterlichen Unabhängigkeit ausgestattet sind (VfSlg Anhang 1948/1). Die Beisitzer des Kartellgerichts

und des Kartellobergerichts sind daher Richter und nicht Mitwirkende aus dem Volk im Sinne des Art 91 (vgl hiezu

Adamovich - Funk aaO). Innerhalb dieses Kreises von Richtern macht die Verfassung nach Ausbildung und

dienstrechtlicher Stellung keinen Unterschied.
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